
Zuständigkeiten – § 4

§ 4 Allgemeine Zuständigkeit, Zuständigkeiten nach dem
Beamtenstatusgesetz

(1) Die unmittelbaren Dienstvorgesetzten sind zuständig für Entschei-
dungen, die aufgrund des Beamtenstatusgesetzes, dieses Gesetzes oder
einer Rechtsverordnung ergehen, zu der dieses Gesetz oder das Beam-
tenstatusgesetz ermächtigen. Die übergeordneten Dienstvorgesetzten
können entsprechende Verfahren im Einzelfall jederzeit an sich ziehen.
Die oberste Dienstbehörde kann Zuständigkeiten des Dienstvorgesetz-
ten auch teilweise auf andere Dienstvorgesetzte durch Rechtsverord-
nung übertragen.

(2) Besteht der letzte Dienstvorgesetzte nicht mehr, entscheidet an sei-
ner Stelle die oberste Dienstbehörde. Besteht die oberste Dienstbehörde
nicht mehr und ist eine andere Behörde nicht bestimmt, so entscheidet
an ihrer Stelle das Finanzministerium.

(3) Zuständig für die Entscheidung über eine Ausnahme nach § 7
Abs. 3 BeamtStG ist die Behörde, die über die Ernennung der Beamtin
oder des Beamten entscheidet.

(4) Zuständig für die Versagung der Aussagegenehmigung nach § 37
Abs. 4 BeamtStG ist die oberste Dienstbehörde; für die Beamtinnen und
Beamten der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonstigen der
Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und
Stiftungen des öffentlichen Rechts tritt an die Stelle der obersten
Dienstbehörde die oberste Aufsichtsbehörde oder die von ihr durch
Rechtsverordnung bestimmte Behörde.

(5) Für die in § 42 Abs. 1 bezeichneten Beamtinnen und Beamten ent-
scheidet die Landesregierung über die Feststellung der Befähigung als
andere Bewerberin oder anderer Bewerber, über die Abkürzung der
Probezeit und über Ausnahmen von laufbahnrechtlichen Vorschriften.

(6) Bei Klagen aus dem Beamtenverhältnis wird der Dienstherr durch
die oberste Dienstbehörde vertreten. Diese kann die Zuständigkeit zur
Vertretung durch Rechtsverordnung auf andere Behörden übertragen.

(7) Soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist, erlassen das
Innenministerium und das Finanzministerium im Rahmen ihrer
Geschäftsbereiche die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen
Verwaltungsvorschriften.

§ 7 BeamtStG (Voraussetzungen des Beamtenverhältnisses)
(1) In das Beamtenverhältnis darf nur berufen werden, wer

1. Deutsche oder Deutscher im Sinne des Artikels 116 des
Grundgesetzes ist oder die Staatsangehörigkeit

a) eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen
Union oder

b) eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über
den Europäischen Wirtschaftsraum oder
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§ 4 – Zuständigkeiten

c) eines Drittstaates, dem Deutschland und die Europäi-
sche Union vertraglich einen entsprechenden
Anspruch auf Anerkennung von Berufsqualifikationen
eingeräumt haben,

besitzt,
2. die Gewähr dafür bietet, jederzeit für die freiheitliche demo-

kratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes ein-
zutreten, und

3. die nach Landesrecht vorgeschriebene Befähigung besitzt.

(2) Wenn die Aufgaben es erfordern, darf nur eine Deutsche
oder ein Deutscher im Sinne des Artikels 116 des Grundgeset-
zes in ein Beamtenverhältnis berufen werden.

(3) Ausnahmen von Absatz 1 Nr. 1 und Absatz 2 können nur
zugelassen werden, wenn

1. für die Gewinnung der Beamtin oder des Beamten ein drin-
gendes dienstliches Interesse besteht oder

2. bei der Berufung von Hochschullehrerinnen und Hoch-
schullehrern und anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
des wissenschaftlichen und künstlerischen Personals in das
Beamtenverhältnis andere wichtige Gründe vorliegen.

§ 37 BeamtStG (Verschwiegenheitspflicht)
(1) Beamtinnen und Beamte haben über die ihnen bei oder bei

Gelegenheit ihrer amtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen
dienstlichen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren.
Dies gilt auch über den Bereich eines Dienstherrn hinaus sowie
nach Beendigung des Beamtenverhältnisses.

(2) Absatz 1 gilt nicht, soweit

1. Mitteilungen im dienstlichen Verkehr geboten sind,
2. Tatsachen mitgeteilt werden, die offenkundig sind oder ihrer

Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen, oder
3. gegenüber der zuständigen obersten Dienstbehörde, einer

Strafverfolgungsbehörde oder einer durch Landesrecht
bestimmten weiteren Behörde oder außerdienstlichen Stelle
ein durch Tatsachen begründeter Verdacht einer Korrupti-
onsstraftat nach den §§ 331 bis 337 des Strafgesetzbuches
angezeigt wird.

Im Übrigen bleiben die gesetzlich begründeten Pflichten,
geplante Straftaten anzuzeigen und für die Erhaltung der freiheit-
lichen demokratischen Grundordnung einzutreten, von Absatz 1
unberührt.

(3) Beamtinnen und Beamte dürfen ohne Genehmigung über
Angelegenheiten, für die Absatz 1 gilt, weder vor Gericht noch
außergerichtlich aussagen oder Erklärungen abgeben. Die
Genehmigung erteilt der Dienstherr oder, wenn das Beamtenver-
hältnis beendet ist, der letzte Dienstherr. Hat sich der Vorgang,
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Zuständigkeiten – § 4

der den Gegenstand der Äußerung bildet, bei einem früheren
Dienstherrn ereignet, darf die Genehmigung nur mit dessen
Zustimmung erteilt werden. Durch Landesrecht kann bestimmt
werden, dass an die Stelle des in den Sätzen 2 und 3 genannten
jeweiligen Dienstherrn eine andere Stelle tritt.

(4) Die Genehmigung, als Zeugin oder Zeuge auszusagen,
darf nur versagt werden, wenn die Aussage dem Wohl des Bun-
des oder eines deutschen Landes erhebliche Nachteile bereiten
oder die Erfüllung öffentlicher Aufgaben ernstlich gefährden oder
erheblich erschweren würde. Durch Landesrecht kann bestimmt
werden, dass die Verweigerung der Genehmigung zur Aussage
vor Untersuchungsausschüssen des Deutschen Bundestages
oder der Volksvertretung eines Landes einer Nachprüfung unter-
zogen werden kann. Die Genehmigung, ein Gutachten zu erstat-
ten, kann versagt werden, wenn die Erstattung den dienstlichen
Interessen Nachteile bereiten würde.

(5) Sind Beamtinnen oder Beamte Partei oder Beschuldigte in
einem gerichtlichen Verfahren oder soll ihr Vorbringen der Wahr-
nehmung ihrer berechtigten Interessen dienen, darf die Geneh-
migung auch dann, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 4
Satz 1 erfüllt sind, nur versagt werden, wenn die dienstlichen
Rücksichten dies unabweisbar erfordern. Wird sie versagt, ist
Beamtinnen oder Beamten der Schutz zu gewähren, den die
dienstlichen Rücksichten zulassen.

(6) Beamtinnen und Beamte haben, auch nach Beendigung
des Beamtenverhältnisses, auf Verlangen des Dienstherrn oder
des letzten Dienstherrn amtliche Schriftstücke, Zeichnungen,
bildliche Darstellungen sowie Aufzeichnungen jeder Art über
dienstliche Vorgänge, auch soweit es sich um Wiedergaben han-
delt, herauszugeben. Die gleiche Verpflichtung trifft ihre Hinter-
bliebenen und Erben.

§ 54 BeamtStG (Verwaltungsrechtsweg)
(1) Für alle Klagen der Beamtinnen, Beamten, Ruhestandsbe-

amtinnen, Ruhestandsbeamten, früheren Beamtinnen, früheren
Beamten und der Hinterbliebenen aus dem Beamtenverhältnis
sowie für Klagen des Dienstherrn ist der Verwaltungsrechtsweg
gegeben.

(2) Vor allen Klagen ist ein Vorverfahren nach den Vorschriften
des 8. Abschnitts der Verwaltungsgerichtsordnung durchzufüh-
ren. Dies gilt auch dann, wenn die Maßnahme von der obersten
Dienstbehörde getroffen worden ist. Ein Vorverfahren ist nicht
erforderlich, wenn ein Landesgesetz dieses ausdrücklich
bestimmt.

86. Ergänzungslieferung, Mai 2011 3

16-06-11 09:35:57 BEAMBW 0305 Rev 18.02
XML/SGM: lbg—kommbody.xml

BeamtenR-BW_86EL_Fahne4_pag1-222.pdf   21 20.06.2011   09:37:27



§ 4 – Zuständigkeiten

(3) Den Widerspruchsbescheid erlässt die oberste Dienstbe-
hörde. Sie kann die Entscheidung für Fälle, in denen sie die Maß-
nahme nicht selbst getroffen hat, durch allgemeine Anordnung
auf andere Behörden übertragen. Die Anordnung ist zu veröffent-
lichen.

(4) Widerspruch und Anfechtungsklage gegen Abordnung
oder Versetzung haben keine aufschiebende Wirkung.
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Zustellung – § 5

§ 5 Zustellung
Verfügungen und Entscheidungen, die Beamtinnen und Beamten oder
Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern nach den
Vorschriften dieses Gesetzes bekannt zu geben sind, sind, soweit gesetz-
lich nichts anderes bestimmt ist, zuzustellen, wenn durch sie eine Frist
in Lauf gesetzt wird oder Rechte der Beamtinnen und Beamten oder
der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger berührt
werden.
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§ 5 – Zustellung
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Beamtenverhältnis auf Probe – § 6

Zweiter Teil
Beamtenverhältnis

§ 6 Beamtenverhältnis auf Probe
Ein Beamtenverhältnis auf Probe ist spätestens nach fünf Jahren in ein
solches auf Lebenszeit umzuwandeln, wenn die Beamtin oder der
Beamte die beamtenrechtlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt.

§ 4 BeamtStG (Arten des Beamtenverhältnisses)
…

(3) Das Beamtenverhältnis auf Probe dient der Ableistung einer
Probezeit

a) zur späteren Verwendung auf Lebenszeit oder
b) zur Übertragung eines Amtes mit leitender Funktion.

…

§ 10 BeamtStG (Voraussetzung der Ernennung auf Lebenszeit)
Die Ernennung zur Beamtin auf Lebenszeit oder zum Beamten
auf Lebenszeit ist nur zulässig, wenn die Beamtin oder der
Beamte sich in einer Probezeit von mindestens sechs Monaten
und höchstens fünf Jahren bewährt hat. Von der Mindestprobe-
zeit können durch Landesrecht Ausnahmen bestimmt werden.
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§ 6 – Beamtenverhältnis auf Probe
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Beamtenverhältnis auf Zeit – § 7

§ 7 Beamtenverhältnis auf Zeit
Ein Beamtenverhältnis auf Zeit kann nur begründet werden, wenn dies
gesetzlich bestimmt ist. Die Vorschriften des Dritten Teils finden keine
Anwendung.

§ 4 BeamtStG (Arten des Beamtenverhältnisses)
…

(2) Das Beamtenverhältnis auf Zeit dient

a) der befristeten Wahrnehmung von Aufgaben nach § 3
Abs. 2 oder

b) der zunächst befristeten Übertragung eines Amtes mit lei-
tender Funktion.

…

§ 6 BeamtStG (Beamtenverhältnis auf Zeit)
Für die Rechtsverhältnisse der Beamtinnen auf Zeit und Beamten
auf Zeit gelten die Vorschriften für Beamtinnen auf Lebenszeit
und Beamte auf Lebenszeit entsprechend, soweit durch Landes-
recht nichts anderes bestimmt ist.
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§ 7 – Beamtenverhältnis auf Zeit
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